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Jahresabschluss und Lagebericht 2021  
für den  

Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid - STL 

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 20.06.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 sowie den Lagebericht 
2021 festgestellt und über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 beschlossen.  

Der Jahresüberschuss von 2.532,65 Euro wird wie folgt verwendet: 

- -3.538,12 € aus den hoheitlichen Betriebsbereichen werden auf neue Rechnung vorgetragen.
- + 6.070,77 € aus den gewerblichen Betriebsbereichen (BgA) werden in eine entsprechende Rücklage

eingestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2021 stehen bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme bei der Werkleitung des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid, Am Fuhrpark 
14 in 58507 Lüdenscheid während der Geschäftszeiten zur Verfügung. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Südwestfalen-Revision GmbH in Lüdenscheid hat die Jahresabschlussprüfung 
durchgeführt und mit Datum vom 14.04.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL), Lüdenscheid 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid (STL), Lüden-
scheid – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Stadtreinigungs-, Transport- 
und Baubetriebes Lüdenscheid (STL), Lüdenscheid, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen
für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-  und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember
2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(EigVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB nach 
§ 103 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen 
für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte
und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage
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der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben
sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung feststellen." 

Lüdenscheid, den 14. April 2022 

gez. Witte gez. Stolz 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2021 werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Lüdenscheid, 08.08.2022 

Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik "Rathaus & Bürger / Info 
& Service / Öffentliche Bekanntmachungen" eingesehen werden. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

Melderegisterauskunft in besonderen Fällen 

Gemäß § 50 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf 
die Meldebehörde in den nachstehend genannten 
besonderen Fällen Auskünfte erteilen: 

1. Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene
in den sechs der Wahl oder Abstimmung voran-
gehenden Monaten Auskunft aus dem Meldere-
gister über Familienname, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschrift von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter bestimmend
ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Per-
son oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie
spätestens einen Monat nach der Wahl oder
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.

2. Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk Auskunft aus dem Melderegister über Al-
ters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die 
Meldebehörde Auskunft über Familienname,
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum
und Art des Jubiläums erteilen. Altersjubiläen
im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag,
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag;
Ehejubiläen sind das 50. Und jedes folgende
Ehejubiläum.

3. Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft über Familienname, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften erteilt werden.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Her-
ausgabe von Adressbüchern (Adressenver-
zeichnisse in Buchform) verwendet werden.

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Wei-
tergabe ihrer Daten nach § 50 Abs. 5 BMG zu wider-
sprechen. 

Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgemeinschaften 

Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Daten ihrer Mitglieder aus dem Melderegister regel-
mäßig übermitteln. 

Nach § 42 Abs. 3 BMG haben Familienangehörige 
(Ehegatten, minderjährige Kinder, Eltern von minder-
jährigen Kindern) das Recht, der Übermittlung ihrer 
Daten zu widersprechen. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Bürgermeister der Gemeinde Schalksmühle, 
Fachbereich für Bürgerdienste und Soziales (Bürger- 
und Kundenbüro), Rathausplatz 1, 58579 Schalks-
mühle einzulegen.  

Schalksmühle, 09.08.2022 Der Bürgermeister 
gez. Schönenberg 

Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

I. 
5. Satzung zur Änderung der Satzung der Ge-
meinde Schalksmühle über die Errichtung und 
Unterhaltung von Wohneinheiten zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen vom 21.06.2022 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), des § 1 des 
Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme auslän-
discher Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - 
FlüAG -) vom 28.Februar 2003 (GV. NRW. S. 93), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.November 
2021 (GV. NRW. S.1184) hat der Rat der Gemeinde 
Schalksmühle in seiner Sitzung am 20.06.2022 fol-
gende Satzung beschlossen: 

§ 1
Die Satzung der Gemeinde Schalksmühle über die 
Errichtung und Unterhaltung von Wohneinheiten zur 
Unterbringung von Flüchtlingen vom 13.12.2016 in 
der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 
14.12.2021 wird wie folgt geändert: 

Anhang zur Satzung über die Errichtung und 
Unterhaltung von Wohneinheiten zur Unterbringung 

von Flüchtlingen 

Objekt: 
In der Lieth  4 
Klagebach    21, 23 
Bergstraße 89 a-p 

In den unten aufgeführten Objekten unterhält die Ge-
meinde Schalksmühle folgende Wohnungen, die zu-
sätzlich für die Unterbringung von Flüchtlingen ge-
nutzt werden und als solche bestimmt sind: 

Objekt: Wohnung: 
Hälverstraße      23 2. OG
Strücken  4 

 5 
 10 
 20 

1. OG links
2. OG links
2. OG rechts
1. OG rechts
EG links
EG
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§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 

II. 
Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Änderungssat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss
vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde Schalksmühle vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schalksmühle, 11.08.2022 Der Bürgermeister 
gez. Schönenberg 

Bekanntmachung des Märkischen Kreises 

Landschaftsplan Nr. 9 "Menden“ des Märkischen 
Kreises 
Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 9 „Menden“ 
gem. § 14 Landesnaturschutzgesetz NRW 
(LNatSchG NRW) 

Der Kreistag des Märkischen Kreises hat in seiner 
Sitzung am 9. Juni 2022 die Aufstellung des Land-
schaftsplanes Nr. 9 „Menden“ gem. § 14 LNatSchG 
NRW beschlossen. 

Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 LNatSchG in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. November 2016 
(GV.NRW. S. 934) in Verbindung mit § 11 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. S. 2542) in der zur Zeit gültigen Fassung wird 
der Beschluss hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes er-
streckt sich auf den Außenbereich im Sinne des Bau-
planungsrechts. Die Teilbereiche der Stadt Menden, 
die im Gebiet des vorhandenen Landschaftsplanes 
Nr. 2 „Balve-Mittleres Hönnetal“ liegen, werden vom 
Geltungsbereich des aufzustellenden Landschafts-
plans Nr. 9 „Menden“ nicht erfasst. 

Auf das Betretungs- und Untersuchungsrecht der Be-
diensteten und Beauftragten der zuständigen Natur-
schutzbehörden und des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz gem. § 73 LNatSchG 
in Verbindung mit § 65 Abs. 3 BNatSchG wird hinge-
wiesen. 

Lüdenscheid, den 12. August 2022 

gez. 
i. V. Dienstel-Kümper
Kreisdirektorin



Äußerer Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 9 "Menden" 
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Bekanntmachung 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 125/I
„Hämmer, Lindort, Dombrüche“ 

I. Bekanntmachung der Neufassung des Auf-
stellungsbeschlusses

II. Bekanntmachungsanordnung

I. 
Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Men-
den (Sauerland) hat in seiner Sitzung am 02.12.2021 
den Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 125/I „Hämmer, Lindort, Dom-
brüche“ neu gefasst. Zunächst wurde der Aufstel-
lungsbeschluss für die 5. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 125/I bereits am 10.04.2014 durch den 
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen gefasst. 
Aufgrund der mehrfachen Novellierung des Bauge-
setzbuches seit dem Jahr 2014 war eine Neufassung 
des Aufstellungsbeschluss aus Gründen der Rechts-
sicherheit erforderlich. Das Verfahren wird im verein-
fachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt. 
Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Die Öffent-
lichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange werden im Rahmen einer öffentli-
chen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt. 

Ziel und Zweck der Änderung ist der Ausschluss der 
betriebsbezogenen Wohnnutzung für die als Indust-
riegebiet festgesetzten Bereiche im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 125/I, um vorhandene Be-
triebe vor Lärmschutzproblematiken, einhergehen-
den Betriebseinschränkungen sowie immissions-
schutzrechtlichen Streitigkeiten zu schützen. 

Die Abgrenzung des Änderungsbereiches der 5. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 125/I ist dem bei-
gefügten Übersichtsplan zu entnehmen.  

II. 
Der vom Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt 
Menden (Sauerland) am 02.12.2021 neu gefasste 
Beschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 125/I „Hämmer, Lindort, Dombrüche“ gem. § 2 
Abs. 1 BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Abgrenzung des Änderungsbereiches ist aus dem 
Übersichtsplan zu entnehmen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- o-
der Formvorschriften beim Zustandekommen dieses 
Beschlusses nach Ablauf eines Jahres seit der Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Aus-
schusses für Planen und Bauen vorher bean-
standet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Menden (Sauerland), 07.12.2021 

gez. Dr. Roland Schröder 
Bürgermeister 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 

www.menden.de - Bürgerservice & Rathaus - 
Rathaus - Bekanntmachungen - Amtliche Be-

kanntmachungen 
veröffentlicht. 
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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Plet-
tenberg am 28.08.2022 

Aufgrund des § 6 Absatz 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 
16.11.2006 (GV.NRW S. 516) in Verbindung mit §§ 
25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden (OBG) vom 13.05.1980 
(GV.NW. S. 528) - in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung - wird von der Stadt Plettenberg als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates der Stadt 
Plettenberg vom 09.08.2022 folgende ordnungsbe-
hördliche Verordnung für das Gebiet der Stadt Plet-
tenberg erlassen: 

§ 1
(Ausnahmsweiser Öffnungszeitraum 

für Verkaufsstellen 
in Teilbereichen der Plettenberger Innenstadt) 

Die Verkaufsstellen in Teilbereichen der Plettenber-
ger Innenstadt dürfen am 28.08.2022 in der Zeit von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Beratung und zum Ver-
kauf geöffnet sein. 

§ 2
(Räumlicher Geltungsbereich) 

Der von der Öffnung betroffene Bereich umfasst fol-
gende Straßen und Plätze: 

Straße nur ungerade 
Hausnum-
mern 

nur gerade 
Hausnum-
mern 

Grünestraße 1 - 15 2-8
Im Wieden komplett 
Kaiserstraße 1 + 1a 
Maiplatz komplett 
Brachtstraße 1 
Umlauf 1 -3 4 - 14 
Am Obertor komplett 
Kirchplatz komplett 
Im Kobbenrod komplett 
Wilhelmstraße komplett 
Schlossergasse komplett 
Graf-Dietrich-
Straße 

komplett 

Alter Markt komplett 
Neue Straße 5 

§ 3
(Ordnungswidrigkeiten) 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig - im Rahmen des Regelungsgehaltes nach § 1 
– in Verkaufsstellen außerhalb der dort ausnahms-
weise zugelassenen Geschäftszeit berät oder ver-
kauft. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 LÖG
NRW mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5.000
Euro geahndet werden.

§ 4
(Inkrafttreten) 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Hinweis: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) gegen diese Verordnung kann 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt Plettenberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Plettenberg, 09.08.2022 

Stadt Plettenberg 

Der Bürgermeister 
(gez.) 
Schulte 



Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 
Vorstand 

Sparkasse 
Märkisches Sauerland 
Hemer- Menden 

Aufgebot 

Das Sparkassenbuch der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 

3000614614  

ist von den Gläubigern der Einlage als abhanden gekommen gemeldet. 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird daher aufgefordert, ihre Ansprüche 
innerhalb von drei Monaten 

bei der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden, Hauptstr. 206, 58675 Hemer 
anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

Hemer, 08.08.2022  

Dietmar Tacke 	 Jörg Kötter 
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Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 
Vorstan 

Sparkasse 
Märkisches Sauerland 
Hemer - Menden 

Aufgebot 

Das Sparkassenbuch der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 

3000373674 

ist von den Gläubigern der Einlage als abhanden gekommen gemeldet. 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird daher aufgefordert, ihre Ansprüche 
innerhalb von drei Monaten 

bei der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden, Hauptstr. 206, 58675 Hemer 
anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

Hemer, 08.08.2022  

Dietmar Tacke 	 Jörg Kötter 
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Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 
Vorstand 

Sparkasse 
Märkisches Sauerland 
Hemer - Menden 

Aufgebot 

Das Sparkassenbuch der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden 

4000238982 

Ist von den Gläubigern der Einlage als abhanden gekommen gemeldet. 

Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird daher aufgefordert, ihre Ansprüche 
innerhalb von drei Monaten 

bei der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden, Hauptstr. 206, 58675 Hemer 
anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

Hemer, 08.08.2022  

Die  mar  Tacke 	 Jörg Kötter 
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Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 125/I 

„Hämmer, Lindort, Dombrüche“, 5. Änderung 
Mit Bekanntmachungsanordnung 

vom 12.08.2022 

I. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
gem. § 10 Abs. 3 BauGB

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 14.06.2022 folgenden Be-
schluss gefasst: 
a) Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) beschließt

gem. § 10 Abs. 1 BauGB die 5. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 125/I „Hämmer, Lindort, Dom-
brüche“ bestehend aus den textlichen Festset-
zungen […] als Satzung.
Der Satzungsbeschluss wird auf folgender
Rechtsgrundlage gefasst:

• § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S.
1353),

• § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147),

• Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

b) Der Begründung zur 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 125/I „Hämmer, Lindort, Dombrü-
che“ wird zugestimmt […].

c) Die Verwaltung wird beauftragt, die 5. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 125/I „Hämmer,
Lindort, Dombrüche“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt zu machen.
Ziel und Zweck der Änderung ist der Ausschluss
der betriebsbezogenen Wohnnutzung für die als
Industriegebiet festgesetzten Bereiche im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 125/I, um
vorhandene Betriebe vor Lärmschutzproblemati-
ken, einhergehenden Betriebseinschränkungen
sowie immissionsschutzrechtlichen Streitigkeiten
zu schützen. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ergibt sich aus dem beigefügten Über-
sichtsplan.

II. Übereinstimmungsbestätigung gem. § 2 Abs.
3 Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses zum Bebauungsplan Nr. 125/I „Hämmer, 
Lindort, Dombrüche“ der Stadt Menden (Sauerland) 
stimmt mit dem Beschluss des Rates der Stadt Men-
den (Sauerland) vom 14.06.2022 überein. 

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 
2 BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW. S. 741), verfahren. 

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

III. Bekanntmachungsanordnung gem. § 2 Abs. 4
Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO):

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 
3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Be-
kanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 125/I 
„Hämmer, Lindort, Dombrüche“ wird mit Begründung 
ab sofort bei der Stadt Menden (Sauerland), Abtei-
lung Planung und Bauordnung, Neumarkt 5, 58706 
Menden (Sauerland), 3. Obergeschoss, Flurzone C, 
Raum 336/337 während folgender Zeiten zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten: 

Montag bis Mittwoch von 8:15 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag von 8:15 bis 12:30 Uhr 

und 14:30 bis 17:30 Uhr 
Freitag von 8:15 bis 12:30 Uhr 

Über die Inhalte des Bebauungsplans und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1

und 2 BauGB über die fristgerechte Anmeldung
etwaiger Entschädigungsansprüche in Folge
der Festsetzungen dieses Bebauungsplans
wird hingewiesen. Die Leistung der Entschädi-
gung ist schriftlich bei der Stadt Menden
(Sauerland), Neumarkt 5, 58706 Menden
(Sauerland) zu beantragen. Nach § 44 Abs. 4
BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs.
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind 
nur dann beachtlich, wenn sie innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Menden (Sauerland) geltend
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründet, ist darzulegen.
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3. Hinweis 2 gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

4. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften nach der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zu-
standekommen der Satzung kann nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) der Bebauungsplan als Satzung ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Menden (Sauerland) vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Menden (Sauerland), den 12.08.2022 

gez. Dr. Roland Schröder 
(Bürgermeister) 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 

www.menden.de - Bürgerservice & Rathaus - 
Rathaus - Bekanntmachungen 

veröffentlicht. 
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Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 

14. Sitzung des Rates der Stadt Altena (Westf.)

am Montag, dem 22.08.2022, 17:00 Uhr, im großen 
Sitzungssaal, Rathaus - Lüdenscheider Straße 22, 

Zi. 62. 

T a g e s o r d n u n g : 

I. Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift des Rates
vom 13.06.2022

2. Anfragen der Einwohner

3. Vorstellung des neuen Schulleiters des
Burggymnasiums

4. Wiederaufbauplan für die kommunale öf-
fentliche Infrastruktur nach der Starkregen-
katastrophe im Juli 2021;
hier: Aktueller Sachstandsbericht

(mündl. Bericht) 

5. Aktuelle Finanzsituation
- mündlicher Bericht -

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
gem. § 83 GO NW
hier: Zustimmung des Kämmerers zu den
über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1
Satz 3 GO NW zum 31.12.2020;
31.12.2021 und 01.04.2022 bis 30.06.2022

7. Überörtliche Prüfung;
Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW (GPA NRW) 2020;
hier: Beschlussfassung

7.1 GPA-Bericht 

8. Ordnungsbehördliche Verordnung über
das Offenhalten von Verkaufsstellen;
Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2022

9. Umbesetzung innerhalb wirtschaftlichen
Unternehmen

10. Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Personal-
situation Rathaus und Personalentwick-
lungskonzept - mündlicher Bericht der Ver-
waltungsspitze

11. Antrag Bündnis 90 / Die Grünen: Antrag
auf Zuschuss zur Anschaffung von Balkon
Photovoltaikanlagen

12. Mitteilungen

13. Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift des Rates
vom 13.06.2022

2. Vergabeangelegenheiten

3. Mitteilungen

4. Anfragen

Altena (Westf.) 09.08.2022 

Kober 
Bürgermeister 
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